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Teil A: Städtebauliche Begründung

A.1 Planungserfordernis

Durch die Stadt Pattensen wurde im April 2014 das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan
Nr. 140 A "Steintoranger" eingeleitet, um den Bereich des sog. "Scheunenviertels" zwischen "Göttin-
ger Straße" und "Jeinser Straße" städtebaulich zu ordnen. Im gleichen Zuge wurde der Bebauungs-
plan Nr. 140 "Steintoranger" aufgehoben, weil trotz langjähriger Ausweisung keine Umsetzung des
Bebauungsplanes erfolgte. Zur Sicherung der Planungsabsichten wurde eine Veränderungssperre für
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 140 A beschlossen, um Veränderungen zu verhin-
dern, die den zukünftigen städtebaulichen Zielsetzungen widersprechen könnten.
Das Gebiet verfügt durch seine Nähe zur Altstadt von Pattensen und die verkehrsgünstige Lage an
zwei Kreisstraßen über günstige Lagebedingungen.

Durch die historisch bedingte Grundstücksaufteilung des ehem. Scheunenviertels, mit einer Vielzahl
von Einzeleigentümern und Flächenzuschnitten, bestand ein hoher Abstimmungsbedarf. Seitens der
Stadt wurde zunächst über städtebauliche Entwicklungskonzepte und Bürgerversammlungen der
Planungsprozess initiiert. Dann wurden durch eine Interessengemeinschaft von Grundeigentümern
Erschließungskonzepte zur Vermarktung vorgelegt, die jedoch wegen unterschiedlicher Einzelinteres-
sen keine geordnete städtebauliche Entwicklung erwarten ließen.

Parallel dazu stellte sich 2015 das Erfordernis, für die Errichtung eines neuen Rathauses der Stadt
Pattensen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, das altstadtnah auf einer nordwest-
lich gelegenen Fläche an der "Göttinger Straße" umgesetzt werden sollte. Hierfür wurde der Bebau-
ungsplan Nr. 140 B "Steintoranger-Rathaus" aufgestellt. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes im
April 2016 ist dieser Bereich aus der Veränderungssperre herausgefallen. Das Rathaus ist mittlerwei-
le fertiggestellt, das Vorhaben als in sich selbstständiger Bereich abgeschlossen. 

Die Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 140 A "Steintoranger" war zweimal zu verlän-
gern, um den zeitlichen Rahmen für die umfänglichen Abstimmungsprozesse bereitzustellen. Die
Veränderungssperre läuft im Mai 2018 aus.

Um eine unkontrollierte bauliche Entwicklung in dieser städtebaulich besonderen Lage zu vermei-
den, beabsichtigt die Stadt Pattensen jetzt, den Bestand der Gebäude und Freiflächen im Rahmen
seiner derzeitigen Nutzungen zu sichern. Für die bereits erschlossenen Bereiche an den Straßen sol-
len moderate Entwicklungsmöglichkeiten zugelassen werden. Damit eine zukünftige Erschließung
der innenliegenden Grundstücke nicht unmöglich wird, werden Bereiche an der "Jeinser Straße" von
Bebauung freigehalten. 

A.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan / 
1. Berichtigung des Flächennutzungsplans 2018

Bebauungspläne und ihre Änderungen müssen sich aus dem Flächennutzungsplan ableiten. Der Flä-
chennutzungsplan stellt derzeit im nordwestlichen Teilbereich des Plangebietes "Wohnbauflächen",
im südwestlichen Teilbereich "Dorfgebiet" dar. Die geplante Bestandssicherung und Fortführung der
derzeit stattfindenden Nutzungen in diesen Bereichen lassen sich aus diesen Darstellungen nicht
entwickeln.    
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 140 B "Steintoranger - Rathaus" soll im beschleunigten
Verfahren nach § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) durchgeführt werden. Innerhalb des § 13 a
Abs. 2, Ziffer 2 BauGB wird bestimmt, "dass ein Bebauungsplan (bzw. seine Änderung), der von den
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden kann, bevor der Flä-
chennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemein-
degebiets darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung
anzupassen."
In diesem Bebauungsplan wird eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von
weniger als 20.000 qm festgesetzt. Damit kann das Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt wer-
den (s. hierzu "Erläuterung zur 1. Berichtigung des FNP 2018")
Die Stadt Pattensen passt ihren Flächennutzungsplan durch die "1. Berichtigung des FNP 2018"
an, die im Zuge der Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 140 A durchgeführt wird. Die "geordne-
te städtebauliche Entwicklung" liegt vor, es erfolgt lediglich eine Bestandssicherung, wie in der Er-
läuterung zur 1. Berichtigung 2018 ausgeführt. Es werden zukünftig im Nordwesten "gemischte
Bauflächen" statt "Wohnbauflächen" dargestellt. Die bestehenden Nutzungen lassen sich in diesen
Nutzungsrahmen einordnen. Damit ist eine Entwicklung aus dem FNP gegeben.

Die Stadt Pattensen sieht von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und
§ 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches ab.

A.3 Lage

Das Plangebiet befindet sich südlich der Altstadt des Grundzentrums Pattensen, innerhalb der drei-
eckigen Fläche des "Scheunenviertels", das durch die "Göttinger Straße" (K 226) im Westen und die
"Jeinser Straße" (K 219) im Osten gebildet wird. Die südliche Plangebietsgrenze verläuft entlang der
"Braunschweiger Straße", wobei Grundstücke im Einmündungsbereich zur "Göttinger Straße" nicht
einbezogen wurden.
Nördlich des Plangebietes befindet sich ein Discount-Markt. Nordwestlich ist der Komplex des neu-
en Rathauses errichtet worden, der sich innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 140 B "Steintoranger-
Rathaus" befindet. Innerhalb dieses Bebauungsplanes wurde eine Straßenverkehrsfläche festge-
setzt, um eine zukünftige Erschließung der inneren Flächen zu sichern. Westlich des Plangebietes
befindet sich der Bauhof der Stadt. Östlich des Scheunenviertels liegt der Friedhof und ein Wohnge-
biet. Südlich des Plangebietes liegen weitere Gehöfte, an die landwirtschaftliche Flächen anschlie-
ßen.
Das Plangebiet selber wird durch unterschiedliche Nutzungen und Bauformen bestimmt. An der
Braunschweiger Straße liegen vier große Grundstücke mit Gehöftstrukturen aus den Dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts, die schwerpunktmäßig im östlichen Bereich landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Innerhalb der westlich gelegenen Grundstücke befinden sich außerdem gemischte Nutzungen
mit Gewerbe, Handwerk, Handel und Wohnen, im begrenztem Umfang findet Tierhaltung statt. Teil-
weise sind zur "Braunschweiger Straße", aber auch hinterliegend, bereits Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser nachverdichtet worden. Entsprechend der bestehenden Grundstruktur sind die Hofflächen stark
versiegelt, die nördlich gelegenen Grundstücksflächen durch Garten-, Wiesen, und temporäre Ab-
stellflächen bestimmt.

Von Westen reicht ein Grundstück, mit Wohnhaus an der "Göttinger Straße", tief in das Plangebiet hi-
nein und ist im hinteren Bereich von Gehölzaufwuchs geprägt. Im nordwestlichen Bereich liegen
zwei Einfamilienhäuser in zweiter Reihe an der Stichstraße "Am Steintoranger" (ca. 1960-ziger Jah-
re). Südlich an die Feuerwehr angrenzend liegt ein für das Wohnen genutztes Fachwerkgebäude.
An der Ostseite des Plangebietes, zur "Jeinser Straße" hin, stehen noch drei von den Scheunen, die
dem Viertel ihren Namen gegeben haben. Diese werden teilweise landwirtschaftlich genutzt. Es be-
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stehen Zufahrtsrechte von Osten ("Jeinser Straße") über die vorhandenen Freiflächen, aber auch von
Westen über die Hofflächen der Feuerwehr. Die Grundflächen der einzelnen Scheunengebäude und
ihre Grundstücke sind, entsprechend dem historischen Grundstückszuschnitt, identisch. Innerhalb
der bestehenden Freiflächen haben sich durch die Nutzung Fahrwege ergeben, ein regulärer Stra-
ßenausbau hat nicht stattgefunden, sodass Wege- und Rasenflächen ineinander übergehen.

An der "Jeinser Straße" liegen im Norden kleinere, bis zu zweigeschossige Gebäude, in denen sich
gemischte Nutzungen mit Wohnen, Gewerbe und Dienstleistung befinden. Im Osten steht ein mehr-
geschossiges Haus einer ehemaligen Spedition, das jetzt durch einen Handel für Pferdebedarf und
für das Wohnen genutzt wird (Baujahr ca. 1905). An der Ecke zum "Piester Weg" wurde in den letz-
ten Jahren ein Einfamilienhaus errichtet.

In der inneren Zone des Plangebietes befinden sich mehrere Grundstücke, die teilweise nur über be-
nachbarte Grundstücke erreicht werden können oder durch einen Rasenweg ("Piester Weg"), der von
Osten mitten in den Innenbereich hineinführt. Er teilt das Plangebiet in einen nördlichen und südli-
chen Bereich, ist aber mit ca. 4,5 m Breite relativ schmal und nicht ausgebaut. Die innere Zone ist
geprägt von Wiesen, Gärten und Freiflächen, die teilweise als temporäre Lager- und Abstellflächen
z.B. für landwirtschaftliche Anhänger genutzt werden, vorrangig von den benachbarten Grundstü-
cken aus. Die Gärten werden teilweise bewirtschaftet und weisen unterschiedliche Pflegegrade bis
hin zum Brachfallen auf.

A.4 Planung

Grundsätzliches Ziel ist es, den Gebäude- und Freiflächenbestand zu sichern und im Anschluss an
den Bestand moderate Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen. Eine bauliche Entwicklung soll vor-
rangig in Anbindung an die umgebenden Straßen erfolgen. Eine Erschließung kann von außen auf
den Grundstücken selbst durch Privaterschließung stattfinden.
Zur "Jeinser Straße" in Korrespondenz zum gegenüberliegenden "Helweg" soll ein Korridor von Über-
bauung freigehalten werden, um Flächen für einen zukünftigen Straßenanschluss freizuhalten. Die
Möglichkeit einer zukünftigen Straßendurchführung bis zum Straßenanschluss an die "Göttinger
Straße" soll grundsätzlich offen gehalten werden.
Die inneren Freiflächen sollen, als Potenzial für eine spätere Entwicklung, erhalten bleiben. Die der-
zeit erfolgenden Nutzungen sollen bis dahin weiterhin möglich sein.

A.5 Ausweisungen des Bebauungsplanes

A.5.1 Mischgebiete (MI 1 - 4)

Im nördlichen Bereich des Plangebietes werden verschiedene "Mischgebiete" (MI 1-4) ausgewiesen,
die gem. § 6 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen
nicht wesentlich stören, dienen.

Am nordöstlichen Rand des Plangebiets an der "Jeinser Straße" befinden sich zwei Wohnhäuser, z.T.
mit Dienstleistungseinrichtungen im Erdgeschoss, für die ein "Mischgebiet" (MI 1) festgesetzt wird.
Des weiteren wird ein Garagengebäude aufgenommen, für das Zufahrtsrechte bestehen. Die Bau-
grenze verläuft entlang der Fassadenflucht. Es wird Zweigeschossigkeit (II), eine Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt.
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Zur Quartiersinnenlage orientiert befinden sich die drei letzten Scheunen des Viertels. Im westlichen
Bereich stehen zwei Scheunen unmittelbar nebeneinander. Da hier die Grundflächen und die Grund-
stücksflächen identisch sind, wird in Bezug auf diese Grundstücke eine Grundflächenzahl von 1,0
festgesetzt (MI 2). Die lt.  § 17 Baunutzungsverordnung bestimmte Höchstgrenze von 0,6 wird da-
mit überschritten, jedoch liegen hier städtebauliche Gründe vor, die dies erforderlich machen (gem.
§ 17 Abs. 2 BauNVO). Der Grundstückszuschnitt stellt eine Besonderheit der historischen Grund-
stücksbildung dar, weil nach einem Brand in der Altstadt von Pattensen sämtliche Scheunen vor den
Toren der Stadt errichtet wurden, und diesen jeweils ein eigenes Grundstück zugeordnet wurde, auf
dem grenzständig die Scheunen errichtet wurden. Um die Gebäude zu erhalten und ihre Hauptnut-
zung weiterhin zu ermöglichen, ist deshalb die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 1,0 erforder-
lich. Da diese Verhältnisse bereits seit geraumer Zeit bestehen, werden keine negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt bzw. die allgemeinen Anforderungen an Wohn- und Arbeitsverhältnisse erwartet.
Im übrigen befürwortet die Stadt im Grundsatz den Erhalt dieser Scheunen.

Das hiervon abgesetzte, innenliegende Scheunengebäude (Grundstück 27/11) wird nicht in die über-
baubare Fläche aufgenommen, um Flächen für einen zukünftigen Straßenanschluss zur Erschlie-
ßung der Innenlagen freizuhalten. Die Scheune und das anliegende Grundstück werden noch land-
wirtschaftlich genutzt und genießen Bestandsschutz, solange die derzeitige Nutzung fortgeführt
wird.
Im Osten des Plangebietes befindet sich eine weitere Mischgebietsfläche (MI 1). Hier liegen die Ge-
bäude einer ehemaligen Spedition, die zur Zeit durch einen Handel für Reiterbedarf genutzt werden.
Die Baugrenze verläuft dort im Abstand von 3 m abgesetzt zur Jeinser Straße und zum Piester Weg.
Es wird eine größere überbaubare Fläche eingeräumt, um Entwicklungen in Zuordnung zur Straße zu
ermöglichen. Auch hier wird Zweigeschossigkeit (II), eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine
Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt. 

Der Bereich zwischen diesen Baufenstern wird als "nicht überbaubare Grundstücksfläche" festge-
setzt, um die Erschließung der Innenlagen zu sichern und die grundsätzlichen Voraussetzungen für
die Durchführung einer Straße bis zum westlichen Straßenanschluss zu erhalten, der südlich des
neuen Rathauses an die "Göttinger Straße" anbindet. 
Der überwiegende Flächenanteil der "nicht überbaubaren Grundstücksfläche" an der "Jeinser Straße"
befindet sich im Besitz der Stadt Pattensen, so dass ein Straßenanschluss in Verbindung zum öst-
lich gelegenen "Helweg" ermöglicht werden kann. 

Die inneren Wiesen- und Gartenflächen werden als "Mischgebiet" (MI 3) ausgewiesen, jedoch nur als
"nicht überbaubare Grundstücksfläche". Untergeordnete, kleine Bauwerke wie Schuppen, Unterstän-
de, Gartenhäuschen und ähnliches, die für die bestehende Nutzung der Grundstücke erforderlich
sind, ebenso wie kleinräumliches Lagern sollen weiterhin möglich sein. Es wird textlich festgesetzt,
dass innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche des MI 3 bauliche Anlagen, die der
Grundstücksnutzung dienen, zulässig sind. Die Grundflächen der baulichen Anlage dürfen 10 % des
Baugrundstücks im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO und 75 qm nicht überschreiten. Die Oberkante
baulicher Anlagen darf eine Höhe von 4,50 m über Geländeoberkante nicht überschreiten. Größere
Bauwerke sind ausdrücklich in dieser Lage nicht gewünscht, um den derzeitigen Charakter zu be-
wahren und das Entwicklungspotenzial für eine zukünftige Nutzung zu sichern. Diese Größenord-
nung entspricht dem baulichen Bestand.
Ganz im Westen, im Anschluss an die "Göttinger Straße", werden zwei Grundstücke einer ehemali-
gen Tischlerei erfasst. Mit der Ausweisung eines "Mischgebietes" (MI 4) ist die Wiederaufnahme die-
ser oder ähnlicher Nutzungen möglich.
Die Baugrenzen dieser Mischgebiete verlaufen, entsprechend dem Mindestabstand aus der NBauO,
in der Regel in 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze, bzw. zum inneren Rasenweg ("Piester Weg").
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Die vorgefundene Bauweise aufnehmend, wird in diesen Mischgebieten eine Zweigeschossigkeit (II),
eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt.
Diese Festsetzungen sichern einerseits den Gebäude- und Nutzungsbestand, andererseits ermögli-
chen sie eine moderate bauliche Erweiterung und eine Nutzungsänderung von Wohn- zu gewerbli-
chen Nutzungen oder umgekehrt.

A.5.2 Dorfgebiet (MD)

Im Südosten des Planbereiches befinden sich zwei Bauernhöfe, auf denen Landwirtschaft betrieben
wird. Außerdem gibt es mehrere Wohngebäude. 
Im südwestlichen Bereich existieren zwei Gehöftanlagen, wo teilweise noch eine landwirtschaftliche
Nutzung in geringerem Umfang stattfindet und in deren Stall- und Scheunenanlagen auch gewerbli-
che Nutzungen wie z.B. eine Reparaturwerkstatt für KFZ untergebracht sind. Die Option einer zu-
künftigen landwirtschaftlichen Nutzung soll erhalten bleiben. 
Die übrigen Häuser in dem Gebiet, die jünger sind als die landwirtschaftlichen Gebäude, stellen
kleinmaßstäblichen Geschosswohnungsbau und Einfamilienhäuser dar und dienen dem Wohnen.
Entsprechend der Nutzung wird in diesem Bereich "Dorfgebiet" ausgewiesen.

Die Baugrenzen verlaufen im Süden und im Osten des Dorfgebiets in 3 m Abstand zur Grundstücks-
grenze. Im nördlichen Bereich orientiert wird die Baugrenze 3 m vom Rasenweg ("Piester Weg") ab-
gesetzt.

Mit Rücksicht auf die bestehende Bebauung wird im Dorfgebiet eine Zweigeschossigkeit (II), eine
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt, wodurch
eine moderate bauliche Erweiterung und Änderung möglich ist.

A.5.3 Allgemeine Wohngebiete (WA 1 und 2)

Im Nordwesten des Plangebiets stehen zwei zweigeschossige Wohnhäuser, die vor ca. 20 Jahren er-
richtet wurden. Für diese Grundstücke wird ein "Allgemeines Wohngebiet" (WA 2) ausgewiesen. Die
Baugrenze verläuft in 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze und umschließt die Wohnhäuser. Als Maß
der baulichen Nutzung wird eine Zweigeschossigkeit (II), eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und
eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt.

Ein weiteres "Allgemeines Wohngebiet" (WA 1) wird im Norden des Plangebiets ausgewiesen. Auf
dem Flurstück 18/1 befindet sich ein als Wohnhaus genutztes Gebäude, das an der Südseite ohne
Grenzabstand errichtet wurde. Die Baugrenze verläuft entlang der Gebäudeaußenseiten.
Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Eingeschossigkeit (I) und eine Grundflächenzahl (GRZ)
von 0,4 festgesetzt.
Die Erschließung des Grundstückes erfolgt über das nördlich angrenzende Flurstück 37/79, das von
der örtlichen Feuerwehr genutzt wird. Die Stadt geht davon aus, dass die Erschließung durch Wege-
rechte gesichert ist.

A.5.4 Wirtschaftsweg

In der Mitte des Plangebiets verläuft ein schmale Wegeparzelle im städtischen Eigentum ("Piester
Weg"). Sie dient der Bewirtschaftung der inneren Garten- und Wiesenflächen. Der Weg soll weiterhin

5

Stadt Pattensen, Bebauungsplan Nr. 140 A - OT Pattensen PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



ausschließlich für diese Zwecke zur Verfügung stehen, um die bestehenden Freiflächen hierfür errei-
chen zu können. Die Wegeparzelle wird deshalb als "Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbe-
stimmung: Wirtschaftsweg" festgesetzt.
Für eine weitergehende Erschließung der südlich und nördlich gelegenen Grundstücke ist der Rasen-
weg zu schmal; die Einsehbarkeit an der Straße "Piester Weg" ist unzureichend und durch die Nähe
zur Einmündung in die "Jeinser Straße" wenig verkehrssicher. Eine andere als die oben beschriebene
Nutzung als Wirtschaftsweg ist deshalb unzulässig.

A.6 Ver- und Entsorgung; Erschließung

Durch die umliegenden Straßen ist ein Anschluss an die örtlichen Versorgungsnetze für Frischwas-
ser, den Brandschutz (Hydranten), Gas, Strom, Telekommunikation und Abwasser weiterhin gege-
ben. 

Die verkehrliche Erschließung kann von außen über die bestehenden Straßen erfolgen. Innerhalb
des Plangebietes ist eine Straßenerschließung in den Bauflächen über Privaterschließungen mög-
lich. Hierfür sind privatrechtliche Vereinbarungen zu treffen.

Unmittelbare Anschlüsse an den ÖPNV bestehen über die Haltestellen der Linien 310 und 320
("Neuer Weg"; "Pattensen, ZOB") in fußläufiger Entfernung. Weitere Buslinien können durch Umstei-
gen an der Haltestelle "Pattensen, ZOB" erreicht werden.

A.7 Archäologische Denkmalpflege

Seitens der Denkmalpflege der Region Hannover wurde mitgeteilt, dass im direkten Umfeld des
Plangebietes beim Bau des Rathauses bereits prähistorische Siedlungsspuren erfasst wurden und
damit gerechnet werden muss, dass sich die Fundstelle bis zum Plangebiet hin ausdehnt. Insbeson-
dere sind die bislang wenig versiegelten Flächen im Plangebiet von Interesse.
Es wurde deshalb folgender Hinweis gegeben: Im direkten Umfeld des Plangebietes ist eine archäo-
logische Fundstelle bekannt. Mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde im Plangebiet
ist dringend zu rechnen. Erdarbeiten im Plangebiet bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Geneh-
migung gemäß § 13 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG).
Die Genehmigung ist im Vorfeld bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Region Hannover zu
beantragen und wird nur unter Auflagen erteilt werden, damit sichergestellt wird, dass die archäolo-
gischen Funde und Befunde vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen sach- und fachgerecht
dokumentiert und geborgen werden.

A.8 Boden- und Grundwasserschutz

Seitens der Unteren Bodenschutzbehörde der Region Hannover wurde darauf hingewiesen, dass
sich im Plangebiet altlastenverdächtige Flächen gemäß § 2 (4) des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG) befinden, da hier bedingt durch die derzeitige / frühere Nutzung (Spedition, KFZ-Werk-
statt, Sägewerk) mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wird / wurde, bei denen der Ver-
dacht schädlicher Bodenverunreinigungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allge-
meinheit besteht.
Im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungsverfahren auf diesen Flächen ist die Untere Boden-
schutzbehörde der Region Hannover zu beteiligen.
Betroffen sind die Flurstücke 39/3, 28/1, 29/3 und 29/5 der Flur 7 in der Gemarkung Pattensen.
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A.9 Städtebauliche Werte

Das Plangebiet umfasst:
Gesamtgröße rd. 53.704 qm
davon:
Mischgebiet (MI) 21.279 qm
Dorfgebiet (MD) 28.673 qm
Allgemeines Wohngebiet (WA) 2.765 qm
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
"Wirtschaftsweg" 987 qm
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Teil B: Belange von Natur und Landschaft

B.1 Einleitung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na-
turschutzes und der Landespflege gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. Auf der Grundla-
ge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a (3) BauGB (i.d.F. vom 23.09.2004, zu-
letzt geändert am 30.07.2017) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG (i.d.F. vom 29.07.2009,
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. September 2017) sind Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft zu beurteilen und gegebenenfalls Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum
Ausgleich zu entwickeln.

Das geplante Vorhaben wird in einem beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
durchgeführt, da die Maßnahme der Innenentwicklung dient. Die zulässige Grundfläche im Sinne
von § 19 Abs. 2 BauNVO bleiben unterhalb des gesetzlichen Schwellenwertes von 20.000 qm. Eine
Umweltprüfung ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich. Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung von Bauleitplänen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB zu erwarten sind, gelten als "vor
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig". Somit kommen Ausgleichsmaßnahmen für das
vorliegende Planungsvorhaben nicht zur Anwendung. Der Grundsatz der Vermeidung und Verminde-
rung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft bleibt davon unberührt.

B.1.1 Planungsvorhaben

B.1.1.1 Standort und Art des Vorhabens, Festsetzungen

Der Steintoranger befindet sich als Teil der inneren, dicht bebauten Ortslage von Pattensen süd-
östlich des Stadtkerns. Die Stadt Pattensen beabsichtigt, im Siedlungsbereich zwischen der "Göttin-
ger Straße", der "Jeinser Straße" und der "Braunschweiger Straße" zur Vermeidung einer unkontrol-
lierten Entwicklung den Gebäude- und Freiflächenbestand zu sichern. Für die bereits erschlossenen
Grundstücke an den Straßen sollen moderate Ausbaumöglichkeiten zugelassen werden. Der Gel-
tungsbereich umfasst landwirtschaftliche und gewerbliche Nutzungen, Wohnnutzungen sowie Frei-
flächen. Nordwestlich des Plangebietes ist das neue Rathaus der Stadt entstanden, der geltende Be-
bauungsplan Nr. 140 B "Steintoranger - Rathaus" trifft die rahmengebenden Festsetzungen. Für den
übrigen Raum des Steintorangers lagen in der jüngeren Vergangenheit mehrere Planungsansätze vor,
jedoch konnte sich keine Variante durchsetzen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 140 A "Steintoranger" setzt die Stadt unter anderem
"Mischgebiete" fest, die auch den zentralen Bereich mit teils brachgefallenen Gärten und einer Grün-
landfläche umfassen. Hier erfolgt zur Wahrung des derzeitigen Charakters nur eine Ausweisung als
"nicht überbaubare Grundstücksfläche" mit einer geringen Überbaubarkeit für untergeordnete bauli-
che Anlagen wie Schuppen und Gartenhäuser. Im Süden des Geltungsbereiches wird auch wegen
der vorhandenen Nutzungen durch zwei Bauernhöfe ein "Dorfgebiet" ausgewiesen. Zwei "Allgemeine
Wohngebiete" im Nordwesten und Norden beinhalten Grundstücke mit Wohnhäusern. Der Bebau-
ungsplan setzt die Wegeparzelle, die den Zentralbereich erschließt, zukünftig als "Verkehrsfläche mit
der besonderen Zweckbestimmung Wirtschaftsweg" fest.
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B.1.1.2 Angaben zum Landschaftsraum

Pattensen liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit "Calenberger Lössbörde" im Teilbereich "Pat-
tenser Ebene". Östlich der "Pattenser Ebene" teilt das Leinetal die Börde, die sich mit der "Braun-
schweig-Hildesheimer Lössbörde" weit nach Osten fortsetzt. Die Bördelandschaft verbindet das nord-
deutsche Tiefland mit dem südlich und südwestlich angrenzenden Hügel- und Bergland. Die
Lössauflage in der "Pattenser Ebene" mit fruchtbaren Böden charakterisiert den Naturraum, der
überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Die fast ebene Landschaft zusammen mit den
weiten Ackerflächen bedingt ein einförmiges Landschaftsbild, größere Waldflächen fehlen. Im Um-
feld der Ortschaft befinden sich einige schmale Bachläufe, die nach Osten in Richtung der Leine
fließen. Die heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre im Raum Pattensen auf den ba-
senreichen Standorten ein Waldmeister-Buchenwald mit Übergängen zu einem Flattergras-Buchen-
wald. In den feuchten Bachniederungen wechselte sich ein Eichen-Hainbuchenwald mit einem den
Wasserlauf begleitenden Erlen-Eschenwald ab.

B.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umschließt die Flurstücke 22/1, 23/1, 24/1, 26/4, 27/1,
28/1, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 37/56, 37/76, 37/59, 38/2, 38/16, 38/17,
38/18, 38/19, 38/29, 38/30, 38/31, 38/41, 38/42, 38/43, 38/44, 38/45, 38/46, 38/47, 38/49,
38/52, 38/53, 39/3, 39/4, 43/10, 43/11, 43/12, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/21, 43/
23, 43/25, 43/26, 111/21, 111/22 sowie eine Teilfläche des Flurstückes 37/79, Flur 7, Gemar-
kung Pattensen.

Das Plangebiet umfasst insgesamt rund 53.704 qm, davon sind ausgewiesen als:

- Mischgebiet (MI) 21.279 qm
- Dorfgebiet (MD) 28.673 qm
- Allgemeines Wohngebiet (WA) 2.765 qm
- Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
  "Wirtschaftsweg" 987 qm

B.2 Auswirkungen auf Natur und Umwelt

B.2.1 Umweltzustand und Bewertung der Umweltmerkmale

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfol-
gend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von
Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung
im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend werden die mit der Durchführung
der Planung verbundenen Veränderungen des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die aus
dem Vollzug der Planung entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen werden herausgestellt.
Das Untersuchungsgebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich vollständig sowie im Einzelfall die
direkt angrenzenden Flächen.

B.2.1.1 Mensch

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit jeglicher Planung die Auswirkungen auf das Wohn-
und Lebensumfeld von Bedeutung. Die "Göttinger Straße" (K223) sowie die "Jeinser Straße" (K219),
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die auch den überörtlichen Verkehr aufnehmen, liegen nordwestlich bzw. nordöstlich des Geltungs-
bereiches. Im Seitenraum der Hauptverkehrsstraßen sind die Geräuschimmissionen erhöht, dies ist
als Vorbelastung für das Planungsgebiet zu werten. Das mäßige Verkehrsaufkommen innerhalb des
Geltungsbereiches vergrößert das Störungspotenzial durch Lärmbelastung nicht.

Bewertung

Da das anstehende Planverfahren keine tiefgreifenden Veränderungen im Plangebiet vorbereitet, er-
geben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für den Menschen. Eine möglicherweise hinzu-
kommende Bebauung kann zukünftig in geringem Umfang zusätzliche Geräuschimmissionen durch
den Quell- und Zielverkehr verursachen.

B.2.1.2 Arten und Lebensgemeinschaften

Das Planungsgebiet liegt südlich der baumbestandenen Kreisstraßen K226 und K219, es ist umge-
ben von bebauten Flächen. Neben den Straßen grenzen der Betriebshof der Stadt, der Neubau des
Rathauses, Wohngebäude mit Gärten und ein Verbrauchermarkt mit einer größeren Stellplatzanlage
an. Innerhalb des Geltungsbereiches dominieren ebenfalls bebaute Flächen mit umgebenden Gärten
sowie Verkehrs- und Lagerflächen. Im Südosten liegt als Teil einer Hofstelle eine Reitplatzanlage. Im
Zentrum befinden sich eine mittels Rasenweg erschlossene, artenarme Grünlandfläche und mehrere
Gärten, die teils brachgefallen sind. Die nicht mehr genutzten Bereiche weisen stellenweise neben
Gras- und Krautfluren intensiven Gehölzaufwuchs auf. Sowohl der Freiraum im Zentrum als auch die
großen freien Bereiche im Süden und Nordosten dienen zumindest temporär als Lagerflächen.

Die Karte im Anhang (Anlage 1) zeigt die Verhältnisse vor Ort. Jede Fläche ist im Regelfall einem
Biotoptyp zugeordnet und mit einem Code gekennzeichnet. Bei der kleinräumigen Vergesellschaf-
tung zweier Biotoptypen trennt ein Schrägstrich die Codes, ein in Klammern gesetzter Nebencode
bezeichnet schwächer ausgeprägte Übergänge zu anderen Biotoptypen. Gestrichelte Grenzlinien zwi-
schen einzelnen Biotoptypen zeigen unscharfe Übergänge. Kreis- bzw. Sternsymbole stellen größere
Einzelgehölze dar (Laub- bzw. Nadelgehölze). Folgende Biotoptypen und Wertigkeiten sind im Pla-
nungsgebiet vorhanden (Benennung gemäß NLWKN, v. Drachenfels, 2011: Kartierschlüssel für die
Biotoptypen in Niedersachsen; Bewertung gemäß NLWKN, v. Drachenfels, 2012: Einstufung der
Biotoptypen in Niedersachsen).

Codes Bezeichnung des Biotoptyps Bewertung
BRU Ruderalgebüsch Wertstufe III
BRS sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch Wertstufe III
GI artenarmes Intensivgrünland Wertstufe II
AT basenreicher Lehm-/Tonacker Wertstufe I
UHM halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte Wertstufe III
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte Wertstufe III
GRR artenreicher Scherrasen Wertstufe II
GRA artenarmer Scherrasen Wertstufe I
GRT Trittrasen Wertstufe I
BZE Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten Wertstufe II
HSE Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Gehölzarten Wertstufe III
HEB Einzelbaum / Baumgruppe des Siedlungsbereichs ohne Zuordnung
HEA Allee / Baumreihe des Siedlungsbereichs ohne Zuordnung
PHZ Neuzeitlicher Ziergarten Wertstufe I
PKG Grabeland Wertstufe I
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PHO Obst- und Gemüsegarten Wertstufe I
Zusatz "b" Brache, wenig gepflegte / ungenutzte Fläche    -
PFA gehölzarmer Friedhof Wertstufe I
PSR Reitplatz / Paddock Wertstufe I
OVS Straße Wertstufe I
OVP Parkplatz Wertstufe I
OVW Weg Wertstufe I
OFL Lagerplatz Wertstufe I
OFZ befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung Wertstufe I
Zusatz "v" versiegelte Fläche (Asphalt, Pflaster)    -
Zusatz "s" Schotter, Kies     -
Zusatz "u" unbefestigter Boden    -
ONZ öffentlicher Gebäudekomplex Wertstufe I

Gehölzarten
Ah Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Bu Rotbuche (Fagus sylvatica)
Ei Eiche (Quercus petraea, Quercus robur)
Fi Fichte (Picea abies, Picea pungens u.a.)
Hb Hainbuche (Carpinus betulus)
Ki Schwarzkiefer, weitere Zierarten (Pinus nigra u.a.)
Kv Vogelkirsche (Prunus avium)
Li Linde (Tilia cordata)
Mb Mehlbeere (Sorbus aria, Sorbus intermedia)
Wa Walnuss (Juglans regia)

Die Bewertung orientiert sich an einer fünfstufigen Werteskala, wobei der Wertstufe V die höchste
Wertigkeit zukommt. Kriterien für die Einstufung der Biotoptypen in die Wertstufen sind die Natur-
nähe, Gefährdung und Seltenheit sowie die Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Das
Gebiet ist aufgrund der anthropogenen Überformung insgesamt von geringer Bedeutung für das
Schutzgut. Lediglich die brachgefallenen Gartenflächen und die größeren Laubgehölzbestände sind
höher zu bewerten. Alle Einzelgehölze erhöhen die Strukturvielfalt des eher strukturarmen Planungs-
raumes. Im Geltungsbereich des Vorhabens liegen keine naturschutzrechtlich gesicherten Schutzge-
biete, auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG
kommen nicht vor. Das Gelände hat keine besondere Bedeutung für Brut- oder Gastvögel.

Es ist davon auszugehen, dass vor allem die vorhandenen Gehölzstrukturen der teils gehölzreichen
Gartenbrachen einen Lebensraum für die Tierarten des Siedlungsraumes, insbesondere für sied-
lungstypische Vogelarten, darstellt. Auch können die Gärten und das Grünland Fledermäusen geeig-
nete Nahrungshabitate bieten. Im Allgemeinen ist die Tierwelt der Biotoptypen im Siedlungsbereich
gegenüber der Faunenausstattung ähnlicher Biotope außerhalb der Siedlung verarmt. Bei einer mög-
lichen Besiedlung handelt es sich in der Regel um störungsunempfindliche Arten, die in unmittelba-
rer Nähe des Menschen leben.

Bewertung

Die Planung sichert hauptsächlich die vorhandenen Nutzungen, Möglichkeiten für moderate bauli-
che Ergänzungen bestehen vorrangig entlang der umgebenden Straßen. Innerhalb des höherwertigen
Zentralbereichs mit den gehölzbestandenen Grundstücksflächen schränken die Festsetzungen des
Bebauungsplans die bauliche Nutzung stark ein, der Erhalt des derzeitigen Zustandes steht im Vor-
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dergrund. Der Charakter des Planungsraumes ändert sich im Grundsatz nicht. Dazu kommt, dass im
unmittelbaren Umfeld ein vergleichbares Habitatangebot existiert. Für störungsunempfindliche Tier-
arten ist die ökologische Funktion des Gesamtraumes auch bei einer Durchführung der Planung wei-
terhin erfüllt. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist daher
grundsätzlich nicht zu erwarten. Artenschutzrechtliche Belange sind durch die Planung nicht be-
rührt.

B.2.1.3 Boden und Fläche

Im Planungsraum stehen Löss bzw. Lösslehme der Weichsel-Kaltzeit an. Sie überlagern Bildungen
der Saale-Kaltzeit. Im nördlichen Bereich sind es Sande und Kiese der Mittelterrasse, südlich han-
delt es sich um Geschiebelehme des Drenthestadiums. Aus dem anstehenden Löss und Lösslehm
entwickelte sich eine Pseudogley-Parabraunerde mit sehr hohem ackerbaulichem Ertragspotenzial
(Klasse 6 auf einer siebenstufigen Skala; NIBIS-Kartenserver, LBEG). Sperrschichten im Unterboden
oder Untergrund bewirken den zeitweiligen Stauwassereinfluss. Der Boden im Plangebiet weist be-
sonders im feuchten Zustand eine sehr hohe potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit auf, auf einer
7-stufigen Skala ist er der Stufe 5 zugeordnet (NIBIS-Kartenserver, LBEG).

Die Bewertung der Lebensraumfunktionen des Bodens erfolgt nach dem Natürlichkeitsgrad unter Be-
rücksichtigung aktueller Beeinträchtigungen. Der Boden wurde bereits vor der Bebauung des Gebie-
tes durch die langjährige ackerbauliche Bewirtschaftung überformt und verändert. Innerhalb der
Ortslage weicht das Bodenprofil stark vom natürlichen Bodenaufbau ab. Vollständig versiegelte Bö-
den, die befestigt oder bebaut sind, werden aus naturschutzfachlicher Sicht der unteren Wertstufe 1
(von geringer Bedeutung) zugeordnet. Die verbliebenen unversiegelten Flächen sind von allgemeiner
Bedeutung für das Schutzgut (mittlere Wertstufe 2). Eine natur- oder kulturhistorische Bedeutung
des Bodens ist nicht gegeben, der Boden erfüllt keine Archivfunktion. Der Boden weist keine beson-
deren Standorteigenschaften auf, es handelt sich nicht um Extremstandorte mit hohem Biotopent-
wicklungspotenzial.

Bewertung

Der Boden ist aufgrund der bereits erfolgten Bewirtschaftung und Versiegelung gestört. Die geplan-
ten Ausweisungen ermöglicht die Überbauung zusätzlicher Freiflächen in unbedeutendem Umfang.
Hierdurch wird die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts nicht erheblich beein-
trächtigt.

B.2.1.4 Wasser

Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Planungsraum wie im näheren Umfeld mit ca. 201 mm -
250 mm / Jahr im mittleren Bereich. Die Durchlässigkeit der oberflächennahen Bodenschichten va-
riiert im Westen stark, im Osten des Plangebietes ist sie hoch. Das Schutzpotential der Grundwas-
serüberdeckung ist in großen Teilen hoch, nach Norden nimmt das Schutzpotential ab (NIBIS-Kar-
tenserver, LBEG). Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verschmutzung ist somit über-
wiegend gering, im Norden liegt sie im mittleren Bereich. Die Angaben beziehen sich auf weitge-
hend unbeeinträchtigte Böden mit wenig gestörtem Profil, die tatsächlichen Gegebenheiten weichen
ab. Das teils bebaute und versiegelte Gelände trägt insgesamt lediglich eingeschränkt zur Grundwas-
serneubildung bei. Natürliche Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Im
Bearbeitungsgebiet oder in der Umgebung sind keine Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete festge-
setzt.

12

PLANUNGSBÜRO SRL WEBER Stadt Pattensen, Bebauungsplan Nr. 140 A - OT Pattensen



Bewertung

Das Plangebiet ist von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut, die vorhandene Überbauung setzt
die Versickerungsrate aktuell herab. Der Bebauungsplan sichert die bauliche Nutzung in ihrem der-
zeitigen Bestand und ermöglich lediglich eine moderate bauliche Entwicklung. Das Schutzgut Was-
ser wird durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt.

B.2.1.5 Klima

Pattensen gehört großraumklimatisch zum Klimabezirk "Weser-Aller-Gebiet". Das vorwiegend atlan-
tisch geprägte Klima weist bei milden Wintern und nicht zu heißen Sommern geringe Jahresschwan-
kungen der Lufttemperatur auf. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme liegt bei ca. 600 mm.
Das Maximum der Niederschläge fällt im Sommerhalbjahr. Ein größeres Kalt- und Frischluftent-
stehungsgebiet, ausgehend vom Fuß des Deisters reicht über die Schilleniederung bis in die Ortsla-
ge hinein, der Planungsraum liegt am östlich Ende dieses Gebietes. Außerdem überschneidet der
Planungsraum im Osten einen Kaltlufteinwirkbereich innerhalb der Siedlungsflächen (LRP Region
Hannover 2013).

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungszusammenhangs, die Klimaelemente des Freilandes
sind hier gedämpft. Neben bebauten bzw. versiegelten Flächen bestehen im Geltungsbereich größe-
re unversiegelte Wiesen- und Gartenflächen, die zur Kaltluftbildung und Luftbefeuchtung beitragen.
Die positive Wirkung beeinflusst das Mikroklima und beschränkt sich auf das unmittelbare Umfeld.
Eine besondere klimatische Ausgleichsfunktion bezüglich der Frisch- bzw. Kaltluftproduktion liegt
nicht vor. Das Schutzgut ist im westlichen und östlichen Bereich aufgrund der unmittelbaren Nähe
zu den Kreisstraßen K226 und K219 durch Verkehrsimmissionen aktuell leicht vorbelastet. Der
nördliche Planungsraum wird als bioklimatisch belastetes Gebiet eingestuft (LRP Region Hannover
2013).

Bewertung

Insgesamt handelt es sich beim Planungsgebiet um einen klimatisch weniger vorbelasteten Bereich
mit einer unbedeutenden Funktion für den Klimaausgleich. Bei der möglichen Umsetzung neuer
Bauvorhaben beschränken sich die Eingriffe auf den Planungsraum selbst. Während der Bauphase
können sich zeitlich befristet die Abgase der Baufahrzeuge negativ auf die örtliche Luftqualität aus-
wirken. Eine großräumige Klimaveränderung im umgebenden Stadtraum kann ausgeschlossen wer-
den, das Schutzgut wird insgesamt nicht erheblich beeinträchtigt.

B.2.1.6   Orts- und Landschaftsbild

Der eben wirkende Geltungsbereich liegt inmitten des Siedlungszusammenhanges, Gebäude bestim-
men die nähere Umgebung. Der historische Stadtkern befindet sich weiter nordwestlich, unmittelba-
re Bezüge zur offenen Landschaft bestehen nicht. Im Nordwesten und Nordosten grenzen zwei inner-
örtliche Hauptverkehrsstraßen an. Im Norden des Geltungsbereiches und direkt nördlich davon lie-
gen neben wenigen Wohnhäusern mit Gärten einige großmaßstäbliche Gebäude mit umfänglichen
Verkehrsflächen. Im Nordwesten steht das neue Rathaus der Stadt. Das Zentrum des Plangebietes
bilden teils genutzte, teils brachgefallene Gärten sowie ein größerer Grünlandbereich, der partiell als
Lagerfläche genutzt wird. Starker Gehölzaufwuchs bestimmt die Gartenbrachen. Punktuell sind
Großgehölze vertreten, auffallend ist eine Gruppe alter, ausladender Hainbuchen südlich des Ver-
brauchermarktes. Im Süden folgen vier große, ältere Hofstellen mit weiteren, später hinzugesetzten
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Gebäuden. Zum zentralen Freiraum vermitteln teils weitläufige Gärten bzw. Freibereiche, die mitun-
ter auch in stärkerem Maß als Lagerflächen genutzt werden. Entlang der südlichen Plangebietsgren-
ze verläuft die Braunschweiger Straße mit einer raumbestimmenden Baumreihe aus großkronigen
Linden.

Der Planungsraum ist in weiten Teilen nicht öffentlich zugänglich. Ausgehend vom "Piester Weg" er-
schließt ein Grasweg die mittig liegende Freifläche, allerdings fehlt die Einbindung in ein übergeord-
netes Fußwegenetz. Damit hat der Geltungsbereich keine Bedeutung für die Erholungsfunktion.

Bewertung

Der Untersuchungsraum ist deutlich anthropogen überprägt, natürlich wirkende Teilflächen und
Strukturelemente sind lediglich stellenweise in wahrnehmbaren Umfang vorhanden. Im Süden exis-
tieren mit den Hofstellen Reste der typischen Bauformen, damit bestehen Anklänge an die histo-
risch gewachsene Siedlung. Der Geltungsbereich ist insgesamt von untergeordnetem Wert für das
Schutzgut. Auf einer fünf-stufigen Skala wird er der Wertstufe 2 (von geringer Bedeutung) zugeord-
net. Die Planung sichert die vorhandenen Nutzungen ohne tiefgreifende Änderungsmöglichkeiten zu
eröffnen. Der Bebauungsplan lässt zukünftig lediglich bauliche Ergänzungen zu, die sich in die gege-
bene Siedlungssituation einfügen werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist durch das Planungs-
vorhaben nicht zu erwarten.

B.2.1.7 Kulturgüter / Sachgüter

Im Planbereich ist der Gemeindeverwaltung das Vorkommen von Kultur- oder Sachgütern bzw. von
Bodendenkmalen o. ä. nicht bekannt. Falls vor Beginn der Erdarbeiten archäologische Befunde er-
mittelt werden, ist der erforderliche Untersuchungsumfang im Rahmen der Ausbauplanungen maß-
nahmenkonkret mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Sollten während der Erschließungsarbei-
ten kulturhistorische und archäologische Funde erfolgen, so werden die Fachbehörden unverzüglich
davon unterrichtet. Die §§ 12 - 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes sind zu beach-
ten. Eine erhebliche Beeinträchtigung diese Schutzgutes ist unwahrscheinlich.

B.2.2 Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung wäre eine Bebauung nach den Vorschriften des § 34
BauGB (unbeplanter Innenbereich) auch in die Randlagen des Zentralbereiches hinein möglich. Bei
gesicherter Erschließung ist die Umsetzung eines baulichen Vorhabens entsprechend der Eigenart
der Umgebung zulässig. Die naturschutzrechlichen Belange sind dann im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahrens zu behandeln.

B.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Wie einleitend bereits dargelegt, bedarf es in diesem beschleunigten Bebauungsplanverfahren nach
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB keiner Ausweisung von Ausgleichsmaßnahmen. Grünordnerische Maßnah-
men setzt der Bebauungsplan zukünftig nicht fest.
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Erhebliche Beeinträchtigungen von Lebensräumen besonders oder streng geschützter Tierarten sind
nicht zu erwarten. Bei einer Umsetzung einzelner baulicher Vorhaben ist auszuschließen, dass Ein-
zelindividuen verletzt oder getötet werden. Auch sind ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten vor Beeinträchtigungen zu schützen. Dies gilt insbesondere bei Vorhaben, die die gehölzreichen
Flächen betreffen.

Nachteilige Auswirkungen auf den Boden werden durch die differenzierten GRZ-Festsetzungen ge-
mindert. Im Rahmen eines möglichen Ausbaus kann der Einsatz von Baumaschinen den Zustand
von Böden durch Bodenverdichtung besonders in feuchtem Zustand verschlechtern. Bodenarbeiten
sind nur bei geeigneten Bodenwasserverhältnissen durchzuführen. Die auch zukünftig nicht über-
bauten Bereiche sind von der Befahrung mit Baufahrzeugen durch entsprechende Maßnahmen aus-
zunehmen. Unvermeidliche Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen, Gefügeschäden) sollen sich auf
das engere Baufeld beschränken.

B.3 Zusätzliche Angaben

B.3.1 Verwendete Untersuchungsmethoden

Zur Entwicklung und zur zukünftigen Nutzung des Planungsgebietes wurden Informationen der
Stadt Pattensen verwendet. Angaben zum Planungsgebiet allgemein und zu den einzelnen Schutzgü-
tern wurden dem Landschaftsrahmenplan der Region Hannover (2013) entnommen. Weitere Infor-
mationen zu den Schutzgütern stammen aus den interaktiven Umweltkarten des Nds. Ministeriums
für Umwelt und Klimaschutz sowie dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie
und Geologie. Zusätzlich wurde auf eine durch das Planungsbüro SRL Weber ausgeführte Kartierung
der Biotoptypen zurückgegriffen. Zur Einschätzung der Eingriffe dienten neben der verbal-argumen-
tativen Darstellung der Auswirkungen die "Naturschutzfachliche Hinweise zu Anwendung der Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung" (INN 1/94) des Nds. Landesamtes für Ökologie und weitere Ar-
beitshilfen des NLWKN bzw. des NLÖ. Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich
nicht ergeben. Zu allen Schutzgütern konnten eindeutige Aussagen zu Bestand und Bewertung gege-
ben werden.

B.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Stadt beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 140 A "Steintoranger" den Siedlungsbereich
zwischen der "Göttinger Straße", der "Jeinser Straße" und der "Braunschweiger Straße" zur Vermeid-
ung einer unkontrollierten Entwicklung weitgehend in seinem derzeitigen Zustand zu erhalten. Das
Planungsgebiet ist Teil eines baulich geprägten Kontextes ohne unmittelbare Bezüge zur offenen
Landschaft. Es umfasst neben der Bebauung auch einen zentral liegenden Freiraum mit einer Grün-
landfläche und mehreren brachgefallenen Teilbereichen. Der vorliegende Bericht beschreibt den Zu-
stand von Natur und Landschaft im Geltungsbereich und der näheren Umgebung. Die natürlichen
Gegebenheiten sind bereits stark verändert, für die Belange des Naturschutzes hat der Raum insge-
samt eine geringe Bedeutung.
Der Bebauungsplan Nr. 140 A "Steintoranger" ermöglicht im Rahmen einer Bestandsergänzung mo-
derate Ausbaumöglichkeiten. Dies kann zusätzliche Flächenversiegelungen in geringem Umfang zur
Folge haben, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts nicht erheblich beein-
trächtigen. Auch bei den übrigen Schutzgütern können erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlos-
sen werden. Innerhalb des höherwertigen Zentralbereichs mit den gehölzbestandenen Grundstücks-
flächen schränken die Festsetzungen des Bebauungsplans die bauliche Nutzung stark ein, der Er-
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halt des derzeitigen Zustandes steht im Vordergrund. Naturschutzbereiche sowie artenschutzrechtli-
che Belange sind von der Planung nicht berührt. Denkmalschutzflächen oder -objekte bestehen
nicht.

Für das Planungsvorhaben, das gemäß des vereinfachten Verfahrens für Bebauungspläne der Innen-
entwicklung durchgeführt wird, kommen Ausgleichsmaßnahmen nicht zur Anwendung. Der Bebau-
ungsplan setzt keine grünordnerische Maßnahmen fest. Das Plangebiet wird sich auch zukünftig mit
den möglichen moderaten baulichen Ergänzungen in den gegebenen Siedlungszusammenhang ein-
fügen. Abschließend wird festgestellt, dass keine erheblichen, dauerhaften oder nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.
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Teil C:  Abwägung

C.1 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-
gung) und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB abgege-
ben worden sind, hat der Rat der Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 21.06.2018 beraten und die
Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-
gung, wie sie der Rat der Stadt Pattensen beschlossen hat.
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Teil D:  Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1  zur Begründung: Biotoptypenkarte

Erläuterung der Biotoptypen-Codierung siehe Kapitel B.2.1.2 "Arten und Lebensgemeinschaften",
Seite 10 der Begründung
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 24.04.2014 die Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 140 A beschlossen. In seiner Sitzung am 13.03.2018 hat der Verwaltungsausschuss der
Stadt Pattensen den Aufstellungsbeschluss geändert. Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB am 20.03.2018 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 140 A wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber, Spinozastraße 1, 30625 Hannover

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 13.03.2018 dem Entwurf
des Bebauungsplans Nr. 140 A einschließlich der Begründung zugestimmt und die öffentliche Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.03.2018 ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 140 A einschließlich der Begründung hat vom 29.03.2018 bis
einschließlich 06.04.2018, sowie vom 16.04.2018 bis einschließlich 09.05.2018 gem. § 3 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 den Bebauungsplan Nr. 140 A,
nach Prüfung der Anregungen und Bedenken gem. § 3 Abs. 2 BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1
BauGB  sowie die Begründung beschlossen.
     
Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 140 A ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 13.09.2018
im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 37 be-
kanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan Nr. 140 A ist damit am 14.09.2018 rechtsverbindlich geworden.

Pattensen, den 31.08.2018

Siegel

gez. Schumann 
Bürgermeisterin
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Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 140 A sind die Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans, von Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie Mängel der Abwä-
gung nicht geltend gemacht worden.

Pattensen, den  

Bürgermeisterin
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